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XlV. Gesctzgebungspc.dode 

DER BUNDESMINISrrER 
FUR \VISSENSCHAFl' UND FORSCHUNG Wien, am 21. Juli 1976 

ZI.10.001/34-Parl/76 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 vH.en 

G..29fAB 

1976 -08'" 0 6 
zu SZ'r iJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 524/.i-NR/76, 

betreffend die Durchführung der HochschUlerschaftswahlen 

anl 1. und 2. Juni 1976 u die die Abgeordneten Dr. ERMACORA, 

Dr. BLE~K und Genossen rum 23. Juni 1976 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu der gegenständlichen schriftlichen parlaTfientarischen 

Anfrage möchte ich zuerst feststellen, daß § 15 des 

Hochschülerschaftsgesetzes 1973, BGBl.Nr. 309 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 146/1975, vorsieht, 
daß die Wahlen für den Zentralausschuß der österreichischen 

Hochschülerschaft, die Hauptausschüsse und Fakultäts

vertretungen der Hochschülerschaften an den einzelnen 

Hochschulen in Form eines Listenwahlrechtes, bei welchem 

wahlwerbenden Gruppen kandidiereno erfolgen. 

Die Mandatare von Instituts-, Studienrichtungs- und Studien

abschnittsvertretungen werden jedoch nicht nach einem 

Listenwahlrecht, sondern direkt über Einzelkandidaturen gewärLlt. 
Nähere Regelungen hinsichtlich der Kandidatur für Instituts-, 

Studienrichtungs- und Studienabschnittsvertretungen enthält 

insbesondere § 16 der Hochschülerschaftm'Tahlordnung 1973, 
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BGBl.Nr. 546. Die einzelnen Punkte der lmfrage können daher 

wie folgt beantwortet werden: 

ad 1) 

Gemäß § 8 der Hochschülerschafts,,,ahlordnung 1973 haben die 

Universitäten den \vahlkornmissionen nur Verzeichnisse der 

\'1ahlberechtigten für jedes Organ der I-Iochschülerschaft zur 

Verfügung zu stellen. Da auf Fakultäts- und Universitätsebene 

keine Organe der Hochschülerschaft zu wählen waren, läßt 

sich eine Wahlbeteiligung - aufgeschlüsselt nach Fakultäten 

und Universitäten - nicht feststellen. 

ad 2) 

Es haben sich keine "vlahlwBl:benden GruppenIl an den t"1ahlen 
beteiligt. 

ad 3) 

Auf "'tA7ahlwerbende GruppenIl sind keine Stimmen entfallen. 

ad 4} 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung hat 

den Entwurf der Verordnung zur Festsetzung der Wahl tage 

für die Hochschülerschaftswahlen 1976 zur Begutachtung 

ausgesendet. Hiezu hat die österreichische Hochschülerschaft 

mit Schreiben vom 25. !-!ärz 1976 u.a. 'I,07ie folgt Stellung genommen: 

IIJDie österreichische HochschUlerschaft befürli-lortet die Durch

führung der Studienrichtungs- und Studienabschnittsvertretungs

wahlen 1976 zurn Termin 1. und 2. Juni 1976. Die österreichische 

Hochschülerschaft ist der Auffassung, daß der zweite 

vorgeschlagene Termin (9. und 10. Jüni 1976) j.m Hinblick auf 

eine entsprechende ~1ahlbeteiligung ungünstig ist I da Montag, 

7. Juni, ein Feiertag ist und auf Grund der tvahlordnl.lng ein 

weiterer Tag vorlesungsfrei wäre, sodaß zu befijrchtcn ist, 

daß sich die Kolleginnen und Kollegen in dieser Hoche nicht ,tm 

Hochschulort befinden. 
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Als vorlesungsfreien Tag schlägt die önterreichische Hoch

schülerschaft Mittwoch, d. 2. Juni vor". 

Auch den übrigen Stellungnahmen der Hochschülerschaften an den 

einzelnen Hochschulen ist eine Bevorzugung des l'lahltermines 

run 1. uns 2. Juni 1976 zu entnehmen. 

Sohin ist die Behauptung, daß der Wahlte~~in von der 

österreichischen Hochschülerschaft als nicht zweckmäßig erachtet 

~luräe, nicht aufrecht zu erhalten. 

... 
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